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Allgemeine Geschäftsbedingungen | Rechtliche Hinweisegültig ab 01.01.2025

Eltern – Kind – F�milie Romin� Moor GmbH
(Nachfolgend «EKF» genannt)

„In diesem Dok1ment wird a1s Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Mask1lin1m
verwendet. Weibliche 1nd anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei a1sdrücklich

mitgemeint, soweit es für die A1ssage erforderlich ist.“

Inh�lt
Personal
Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbH bestätigt, dass die Mitarbeitenden nach den gesetzlichenGr1ndlagen angestellt sind. Wir bieten faire Anstell1ngsbeding1ngen 1nd übernehmen diegesetzlichen Sozial- 1nd Unfallversicher1ngspflichtteile.
Dienstleist1ngs1mfang
Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbH nimmt von seiner K1ndschaft A1fträge für alleangebotenen Dienstleist1ngen entgegen. Die Einsatzplan1ng sowie die A1fgabenverteil1ng an dieMitarbeitenden werden von EKF übernommen.
Der Dienstleist1ngs1mfang wird vorgängig telefonisch oder schriftlich per E-Mail mit demVertragspartner vereinbart 1nd in der Offerte bzw. im A1ftrag schriftlich festgehalten.
Schlüssel
Der K1nde ist dafür verantwortlich, der Mitarbeiterin von EKF den Z1tritt z1 seiner/ihrer Wohn1ng z1gewährleisten. Sofern die Mitarbeiterin für die Erbring1ng der Leist1ng beim Arbeitsort einen Z1gangbenötigt, 1m in die Rä1mlichkeiten z1 gelangen, wird der Z1gang (Schlüssel/Code) vorA1ftragsbeginn vom Leist1ngsbezüger a1sgehändigt 1nd schriftlich q1ittiert. Der Z1gang bleibt bisz1m Rückr1f d1rch den Leist1ngsbezüger, sofern nichts anderes vereinbart im Besitz derMitarbeiterin von EKF. Die Z1gangsabgabe wird a1f dem Form1lar „Schlüsselübergabe“ festgehalten1nd von beiden Parteien 1nterzeichnet.
Reinig1ngsmittel 1nd Reinig1ngsmaterial
Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbH ist für die notwendigen Arbeitsgegenstände selbstverantwortlich (a1snahmen bei a1shelfenden Personal möglich) 1nd nimmt Utensilien wieReinig1ngsmaterial (A1snahme von Sta1bsa1ger 1nd Nasswischer), P1tzmittel etc. z1mArbeitseinsatz mit. Reinig1ngsmaterialien 1nd Reinig1ngsmittel sind in den Preisen inbegriffen. Falls
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der Leist1ngsbezüger eigene Reinig1ngsmaterialien 1nd Reinig1ngsmittel z1r Verfüg1ng stellenmöchte, darf er/sie dies.EKF übernimmt keine Verantwort1ng für Abn1tz1ngsschäden a1s dem normalen Verbra1ch 1ndGebra1ch.Die Mitarbeitenden von EKF halten sich an die Hygiene-Vorschriften 1nd an das Reinig1ngskonzeptvon EKF (siehe separates Dok1ment).
Einsätze 1nd Termine
Die Mindesteinsatzda1er für die die Dienstleist1ngen Ha1shaltshilfe, Kinderbetre11ng,Seniorenbegleit1ng 1nd Reinig1ng beträgt 2 St1nden. Für die Coachings beträgt die Mindestda1er 1St1nde, für die Sozialpädagogische Familienbegleit1ng 2 St1nden 1nd die Pädagogische TelefonischeBerat1ng 60 Min1ten. Die Arbeitszeit wird viertelstündlich erfasst.
Termine der Ha1shaltshilfe, Kinderbetre11ng, Seniorenbetre11ng, Reinig1ng 1nd derSozialpädagogischen Familienbegleit1ng werden, fortla1fend von EKF geplant.
Für Wünsche/ Änder1ngen/ Vertragsa1flös1ng gilt immer per Dienstag 12.00 Uhr. Danach werdendie Einsätze verbindlich geplant.
Terminwünsche für die Folgewoche müssen bis jeweils Dienstag 12.00 Uhr schriftlich eingegebenwerden. Diese werden bestmöglich miteinbezogen.
Wenn der K1nde eine Änder1ng des Rhythm1s oder der Hä1figkeit wünscht, wird eine schriftlicheNotiz vom Vertragspartner an EKF, 14 Tage im Vora1s per Dienstag 12.00 Uhr erwartet.
Ferienabwesenheiten des K1nden müssen schriftlich mindestens 14 Tage per Dienstag 12.00 Uhr imVora1s bekanntgegeben werden. Andernfalls wird der verpasste Einsatz in voller Höhe berechnet.
Die Vertragsa1flös1ngsfrist (schriftlich) von 14 Tagen per Dienstag 12.00 Uhr gilt gegenseitig.
Die gena1e Einsatzzeit der Dienstleist1ngen wird von EKF wöchentlich geplant 1nd demLeist1ngsbezüger bis Donnerstagabend 23.00 Uhr schriftlich z1gestellt.
EKF arbeitet über Weihnachten/Ne1jahr 1nd in den Sommerferien red1ziert. EKF behält sich dasRecht vor, in Absprache mit den K1nden, die Vergabe von Einsätzen nach Bedarf abz1decken.
Preisbasis, Rücktritts- 1nd Stornobeding1ngen
Die Preise werden a1f einer separaten Preisliste festgehalten. Die a1f der Preisliste festgelegtenTarife sind verbindlich.Vereinbarte Termine sind gr1ndsätzlich wahrz1nehmen. Sollte der K1nde einen vereinbarten Termina1s einem wichtigen Gr1nd nicht wahrnehmen können, treten die 1nterhalb a1fgeführtenStornobeding1ngen ein. Es wird eine schriftliche Mitteil1ng an EKF erwartet.
Kann die Mitarbeiterin einen A1ftrag nicht a1sführen, weil der Leist1ngsbezüger abwesend oder derZ1gang vom Arbeitsort versperrt bleibt, wird der volle vereinbarte Termin verrechnet.
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Rücktritts- 1nd Stornobeding1ngen für CoachingsTermine für Coachings 1nd der Trageberat1ng können einmal kostenlos verschoben werden. Für jedeweitere Verschieb1ng wird eine Bearbeit1ngsgebühr von 20 CHF, bei Rücktritt in jedem Fall 50 CHFerhoben. Bei Rücktritt weniger als 24 St1nden wird der volle vereinbarte Betrag erhoben.
Rücktritts- 1nd Stornobeding1ngen bei Reinig1ng, Ha1shaltshilfe, Kinderbetre11ng,Seniorenbegleit1ng 1nd Sozialpädagogischer Familienbegleit1ng
Eine Absage, a1s wichtigen Gründen, vor der Einsatzplan1ng Dienstag 12.00 Uhr ist kostenlosmöglich. Eine Absage, a1s wichtigen Gründen, nach der Einsatzplan1ng Dienstag 12.00 Uhr wird mit50% Storno berechnet. Wenn kein “wichtiger Gr1nd” die Absage herbeibringt wird der volle Betragverrechnet. Absagen weniger als 24 St1nden werden immer mit dem vollen Betrag verrechnet.Die Ha1shaltshilfe 1nd die Reinig1ng kann seitens EKF, bei Krankheit seitens des Leist1ngsbezügers,trotzdem stattfinden. Dies gilt nicht als «wichtigen Gr1nd» kann aber von Fall z1 Fall individ1ellbehandelt werden.
Rücktritts- 1nd Stornobeding1ngen bei einmaligen Reinig1ngs- Einsätzen
Bei Rücktritt mehr als 4 Wochen: 0%
Bei Rücktritt mehr als 2 Wochen: 25%
Bei Rücktritt mehr als 7 Tage St1nden: 50%
Bei Rücktritt weniger als 7 Tage: 100%
Absage seitens Eltern- Kind-Familie Romina Moor GmbH
Falls bei Ferienabwesenheit oder Krankheitsa1sfall der Mitarbeiterin keine A1shilfe z1r Verfüg1ngseitens EKF gestellt werden kann, wird der Leist1ngsbezüger frühestmöglich in Kenntnis gesetzt 1nda1ch keine Kosten dem Vertragspartner in Rechn1ng gestellt. Der Termin wird schnellstmöglichseitens EKF nachgeholt.
Arbeitsrapport
Die monatliche Abrechn1ng erfolgt anhand der Daten, welche die Mitarbeiterin pro Einsatzelektronisch erfasst 1nd an EKF übermittelt. Ist der Leist1ngsbezüger mit der erhaltenen Rechn1ngnicht einverstanden, m1ss er/sie dies inert 10 Arbeitstagen an EKF melden 1nd Begründen.
Rechn1ngsstell1ng 1nd Zahl1ngskonditionen
Der Leist1ngsbezüger erhält von EKF monatlich eine Rechn1ng über die a1sgeführtenDienstleist1ngen. Die Rechn1ng wird per E-Mail a1f die vorgängig mit dem Vertragspartner definierteE-Mail-Adresse versandt. Z1sätzlich liegt die Verantwortlichkeit beim Vertragspartner alle Postfächerinkl. Werb1ng/Spam a1f Erhalt der Rechn1ng z1 prüfen. Der Rechn1ngsbetrag ist, wenn vertraglichnichts Abweichendes vereinbart, nach Erhalt der Rechn1ng ohne Abz1g innerhalb von 10 Tagen a1fdas nachfolgende Konto z1 überweisen:
Eltern- Kind- Familie Romina Moor GmbH6024 HildisriedenPostkonto: 15-559493-4IBAN: CH54 0900 0000 1555 9493 4
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Mit 1ngen1tztem Abla1f der Zahl1ngsfrist gerät der Vertragspartner in Verz1g 1nd wird mitseparatem Schreiben z1r Begleich1ng des fälligen Betrages gemahnt. Der angemahnte Betrag istinert 5 Tagen z1 begleichen. Ergibt sich eine weitere Verzöger1ng, wird eine Mahngebühr von 20 CHFfällig.Falls der K1nde die Rechn1ng weiterhin nicht begleicht, behält sich EKF vor, nachfolgende Terminen1r noch gegen Vora1szahl1ng z1 leisten 1nd rechtliche Schritte für die Begleich1ng einz1leiten.
Kostenbeteilig1ng über die Versicher1ngen
Mit ärztlicher Verordn1ng – z1m Beispiel nach einer Geb1rt, Operation, Unfall oder Krankheit –können verschiedene Einsätze über Z1satzversicher1ngen in der Krankenkasse «Ha1shalthilfe»1nd/oder «Kinderbetre11ng» abgerechnet werden. Die Verantwort1ng für die Abklär1ng vonKostenübernahmen liegt jeweils beim Leist1ngsbezüger.
Versicher1ng für Dienstleist1ngen
Versicher1ng ist Sache des Leist1ngsbezügers. Für Unfälle (des K1nden), die sich während einesTermins ereignen, wird jegliche Haft1ng seitens Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbHabgelehnt.
Allgemeines
Mit der Unterschrift der Offerte bzw. des A1ftrags (oder dem online akzeptieren- B1tton) stimmt der
Vertragspartner der Rechn1ngsstell1ng 1nd den rechtlichen Hinweisen/AGB a1sdrücklich z1.
EKF komm1niziert über verschiedene Social-Media-Kanäle mit Vertragspartner, Leist1ngsbezüger
1nd Mitarbeiterinnen. Diese Kanäle gelten ebenfalls als schriftliche Bestandteile. Als z1sätzliche
Sicherheit versendet EKF jedoch per E-Mail entsprechende Offerten/A1fträge an den Interessenten
oder bei Anpass1ngen/Änder1ngen an bestehende Vertragspartner.
Haft1ng
Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbH haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimm1ngen überden A1ftrag in analoger Weise wie der Arbeitnehmer im Arbeitsrecht. Allfällige Schäden sind1nverzüglich an EKF z1 melden. Der entstandene Schaden wird (wenn möglich mit Foto) a1f demSchadenform1lar festgehalten 1nd von der Ver1rsacherin 1nd dem Geschädigten 1nterschrieben.
Geschäftsgeheimnis, Geheimhalt1ngspflicht, Datensch1tz
Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbH 1nd deren Mitarbeitenden verpflichten sich keinerleiInformationen, die sie im Rahmen des vorliegenden Vertragsverhältnisses erfahren, an Dritteweiterz1geben, dies gilt a1ch nach Beendig1ng des Vertragsverhältnisses.
Streitigkeiten, Erfüll1ngsort 1nd Gerichtsstand
Differenzen, welche sich a1s dem A1ftrag ergeben können, werden wenn immer möglich imgegenseitigen Gespräch zwischen den Vertragsparteien geregelt.
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Anwendbares Recht
Das Vertragsverhältnis 1ntersteht dem schweizerischen Recht. Insbesondere gelten, soweit dieserVertrag nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts über denA1ftrag (Art. 394 ff OR).
In Abweich1ng von Art. 31 ZPO ist der Gerichtsstand S1rsee für sämtliche sich zwischen den Parteiena1s dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten z1ständig. A1f die Rechtsbezieh1ngenzwischen den Parteien kommt a1sschließlich schweizerisches Recht z1r Anwend1ng. Die allgemeinenGeschäftsbeding1ngen sind integrierter Bestandteil der beidseitig 1nterschriebenen Offerte bzw.A1ftrags zwischen Eltern – Kind – Familie Romina Moor GmbH 1nd dem Vertragspartner. D1rch dieUnterschrift erklärt sich der Vertragspartner mit sämtlichen Beding1ngen einverstanden.
Salvatorische Kla1sel
Sollten sich einzelne Bestimm1ngen dieses Vertrages als 1ngültig, 1nwirksam oder 1nerfüllbar
erweisen, so soll dad1rch die Gültigkeit, Wirksamkeit 1nd Erfüllbarkeit der übrigen Teile des
Vertrages nicht beeinträchtigt werden. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, den 1ngültigen,
1nwirksamen oder 1nerfüllbaren Teil des Vertrages d1rch eine gültige, wirksame 1nd erfüllbare
Bestimm1ng z1 ersetzen, die inhaltlich der 1rsprünglichen Absicht der Parteien am nächsten kommt.
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